
1. 1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom                             .Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom                             .
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck imDie ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck im
Bekanntmachungsblatt (Informationsdienst) am                                   .Bekanntmachungsblatt (Informationsdienst) am                                   .

2. 2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde amDie frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am
durchgeführt.durchgeführt.

3. 3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt seinDie Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein
können, wurden gem. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am                            unterrichtet undkönnen, wurden gem. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am                            unterrichtet und
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4.4. Die Gemeindevertretung hat am                       den Entwurf der Änderung des F-Planes und dieDie Gemeindevertretung hat am                       den Entwurf der Änderung des F-Planes und die
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5.5.  Der Entwurf der Änderung des F-Planes und die Begründung haben in der Zeit vom Der Entwurf der Änderung des F-Planes und die Begründung haben in der Zeit vom
bis                             während der Dienstzeiten sowie nach telefonischer Vereinbarung unter derbis                             während der Dienstzeiten sowie nach telefonischer Vereinbarung unter der
Telefonnummer 04836 / 990-19 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. DieTelefonnummer 04836 / 990-19 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die
öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfristöffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist
von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden könnenvon jedermann schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden können
- durch Abdruck im Info-Blatt des Amtes KLG Eider am                        und- durch Abdruck im Info-Blatt des Amtes KLG Eider am                        und
- auf der Internetseite https://www.amt-eider.de/index.php/amtl-bekanntmachung- auf der Internetseite https://www.amt-eider.de/index.php/amtl-bekanntmachung
ortsüblich bekannt gemacht.ortsüblich bekannt gemacht.

6. 6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am                               zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am                               zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

7. 7. Die Gemeindevertretung hat die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der BehördenDie Gemeindevertretung hat die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange am                       geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.und sonstigen Träger öffentlicher Belange am                       geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

8. 8. Die Gemeindevertretung hat die Änderung des F-Planes am                     beschlossen und dieDie Gemeindevertretung hat die Änderung des F-Planes am                     beschlossen und die
Begründung durch Beschluss gebilligt.Begründung durch Beschluss gebilligt.

Hemme, denHemme, den
BÜRGERMEISTERBÜRGERMEISTER

9. 9. Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des LandesDas Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes
Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein
hat die Änderung des F-Planes mit Bescheid vomhat die Änderung des F-Planes mit Bescheid vom
Az.:Az.:
- mit Nebenbestimmungen und Hinweisen -- mit Nebenbestimmungen und Hinweisen -
genehmigt.genehmigt.

10. 10. Die Gemeindevertretung hat die Nebenbestimmungen durch Beschluss vom erfüllt,Die Gemeindevertretung hat die Nebenbestimmungen durch Beschluss vom erfüllt,
die Hinweise sind beachtet. Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellungdie Hinweise sind beachtet. Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein hat die Erfüllung der Nebenbestimmungen mit Bescheid vomdes Landes Schleswig-Holstein hat die Erfüllung der Nebenbestimmungen mit Bescheid vom
Az.:Az.:
bestätigt.bestätigt.

11. 11. Die Erteilung der Genehmigung der Änderung des F-Planes sowie Internetadresse der Gemeinde undDie Erteilung der Genehmigung der Änderung des F-Planes sowie Internetadresse der Gemeinde und
Stelle, bei der der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung auf Dauer währendStelle, bei der der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung auf Dauer während
der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunftder Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft
erteilt, wurden vom bis ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde auf die Möglichkeiterteilt, wurden vom bis ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde auf die Möglichkeit
einer Geltendmachung von Verfahrens- und Formverstößen und von Mängeln der Abwägung sowie auf dieeiner Geltendmachung von Verfahrens- und Formverstößen und von Mängeln der Abwägung sowie auf die
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen. Die Änderung des F-Planes wurde mithin amRechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen. Die Änderung des F-Planes wurde mithin am
wirksam.wirksam.

Hemme, denHemme, den
BÜRGERMEISTERBÜRGERMEISTER

8. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE HEMME8. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE HEMME

ZEICHENERKLÄRUNG:ZEICHENERKLÄRUNG:

Amtliche Geobasisdaten Schleswig-Holstein,  Amtliche Geobasisdaten Schleswig-Holstein,  cc  VermKatV-SH  VermKatV-SH

M. 1:5000M. 1:5000

Planzeichen                     Planzeichen                     Erläuterung                                Erläuterung                                        Rechtsgrundlage        Rechtsgrundlage

1.                            1.                            Fläche für den GemeinbedarfFläche für den Gemeinbedarf                § 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB                § 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB

                                                                                    
Fläche für den GemeinbedarfFläche für den Gemeinbedarf

- Feuerwehr / Dorfgemeinschaftshaus -- Feuerwehr / Dorfgemeinschaftshaus -

2.   SONSTIGE DARSTELLUNGEN2.   SONSTIGE DARSTELLUNGEN

                                                                 Umgrenzung des Änderungsbereiches                                                                 Umgrenzung des Änderungsbereiches

Verfahrensstand:Verfahrensstand: Freigabe:Freigabe:
- - EntwurfEntwurf   Juli 2022Juli 2022

8. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES8. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES
DER GEMEINDE HEMMEDER GEMEINDE HEMME

FÜR DAS GEBIET "DORFSTRAßE 55 - FEUERWEHRGERÄTEHAUS"FÜR DAS GEBIET "DORFSTRAßE 55 - FEUERWEHRGERÄTEHAUS"

FÜR DAS GEBIETFÜR DAS GEBIET
"DORFSTRAßE 55 - FEUERWEHRGERÄTEHAUS""DORFSTRAßE 55 - FEUERWEHRGERÄTEHAUS"
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